
Entwurf 
Bogenclub Babenhausen e.V. 

Nutzungsregeln für den Schießturm 
 

Zweck 

Der Turm wurde erbaut um den Vereinsmitgliedern das Training von Bergab-
schüssen auf kleine 3D-Ziele oder Feldbogenziele zu ermöglichen und hier ihre 
Fähigkeiten zu verbessern. 

Der Turm wurde nach besten Wissen und handwerklichen Können und nach 
den Empfehlungen und Forderungen der Anleitung „B12 – Sichere Hochsitz-
konstruktion“ der SVLFG / www.svlfg.de unter Verwendung eines zugelassenen 
Satzes Stahleckverbindungen für den Ansitzbau gefertigt. 

 

1. Die Benutzung des Turms zum Zwecke des Bogenschießens geschieht auf 
eigene Gefahr. Die Nutzer kennen die allgemeinen Regeln für Bogen-
schießplätze und halten diese ein. 

2. Die Nutzer stellen den Verein BC-Babenhausen und seine Rechtsvertreter 
sowie den Erbauer von jeglichen Schadensersatzforderungen frei. 

3. Die Nutzer haften vollumfänglich für ihre Schüsse. 
4. Auf keinen Fall wird vom Turm aus auf die normalen Bogen-

schiessscheiben geschossen. Erlaubte Ziele sind lediglich die 3D-Ziele bis 
ca. 35m von der Schießlinie entfernt oder Schaumstoffwürfel auf denen 
kleine Feldbogenauflagen befestigt sind um vergleichbar zu den 3D-Zielen 
die Fähigkeiten zu verbessern.  

5. Der 3D-Trainingsbereich ist durch eine Bewuchsgrenze vom normalen 
Bogenschießplatz ab Schießbahn Nr.5 abgetrennt. 3D-Ziele werden hier 
nicht hingestellt. 

6. Bei schlechtem Wetter sollte der Turm nicht benutzt werden, es besteht die 
Gefahr des Aus- oder Abrutschens.  

7. Vor dem Schießen wird die Rot-Weiße-Warnfahne in den vorgesehenen 
Halter am Turm gesteckt.  

8. (Dafür müssten wir eine zweite kaufen, siehe hier 
https://www.grube.de/p/warnflagge/P77-204/#itemId=77-204 

9. Ebenso ist vor einer Nutzung die Eintragung in die Schießkladde 
verpflichtend 

10. Es darf in keinem Fall über andere Bogenschützen hinweg geschossen 
werden.  

11. Der Turm ist pfleglich zu behandeln, Beschädigungen sind zu vermeiden 
und festgestellte Schäden sind dem Vorstand und Erbauer mitzuteilen.  

12. Mutwillige Beschädigungen führen zur Platzsperre und Ersatz der an-
fallenden Kosten für die Instandsetzung 

 

Zusatzverwendung als Kontrollplatz für die Ampelsteuerung 

1. Für die im Bau befindliche Funkampelsteuerung kann der Turm bestens zur 
kompletten Überwachung des Wettkampffeldes genutzt werden. Zu diesem 
Zweck befindet sich in einer Seitenwand der Plattform eine ausklappbare 
Sitzbank. 
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